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§ 1 Geltungsbereich 
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen gelten für sämtliche Leistungen der Fir-
ma TILLMANN RAUMSYSTEME GMBH, d.h. den 
Vertrieb von Innenausbausystemen nebst Ausfüh-
rungsplanung und Aufmaß der Projekte, einschließ-
lich der Entwicklung von Anschlussdetails, Erstel-
lung von Stücklisten. Sofern es sich bei diesen 
Leistungen um Werkleistungen handelt, vereinbaren 
die Parteien die Geltung der jeweils aktuellen 
VOB/B. 
(2) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gel-
ten ausschließlich und nur gegenüber Unterneh-
mern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im 
Sinne von § 310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende 
oder von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen abweichende Bedingungen des Bestellers er-
kennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich 
der Geltung zustimmen.  
(3) Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte 
mit dem Besteller, soweit es sich um Rechtsge-
schäfte verwandter Art handelt  
 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
(1) Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 
145 BGB anzusehen ist, können wir diese innerhalb 
von zwei Wochen annehmen. 
(2) Die Angebote der Firma TILLMANN RAUMSYS-
TEME GMBH sind im Übrigen freibleibend und 
unverbindlich, es sei denn, dass sie ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet wurden. 
(3) Konstruktionsänderungen und Änderungen im 
Sinne des technischen Fortschritts, auch innerhalb 
einer laufenden Serie bzw. eines laufenden Auftrags 
bleiben der Firma TILLMANN RAUMSYSTEME 
GMBH ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.  
(4) Mündliche Zusagen binden die Firma TILLMANN 
RAUMSYSTEME GMBH nur, wenn sie schriftlich 
ausdrücklich bestätigt werden.  
(5) Bei dem Angebot befindliche Abbildungen, 
Zeichnungen, Maße und Gewichte oder sonstige 
Leistungsdaten sind nur annähernd maßgebend, 
soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbind-
lich bezeichnet sind.  
 
§ 3 Überlassene Unterlagen 
An allen in Zusammenhang mit der Auftragsertei-
lung dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie z. 
B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir 
uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Un-
terlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller 
unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. So-
weit wir das Angebot des Bestellers nicht innerhalb 
der Frist von § 2 annehmen, sind diese Unterlagen 
uns unverzüglich zurückzusenden. 
 
§ 4 Preise und Zahlung 
(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart 
wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich 
Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in je-
weils gültiger Höhe. Kosten der Verpackung werden 
gesondert in Rechnung gestellt. 
(2) Die Zahlung des Kaufpreises bzw. der sonstigen 
Vergütung hat ausschließlich auf das umseitig ge-
nannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist 

nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zuläs-
sig. 
(3) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der 
Kaufpreis bzw. die sonstige Vergütung innerhalb 
von 10 Tagen nach Lieferung bzw. Abnahme zu 
zahlen. Vor Abnahme ist die Firma TILLMANN 
RAUMSYSTEME GMBH berechtigt, Abschlagszah-
lungen anzufordern. Verzugszinsen werden in Höhe 
von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. 
berechnet. Die Geltendmachung eines höheren 
Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 
(4) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, 
bleiben angemessene Preisänderungen wegen 
veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für 
Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Ver-
tragsabschluss erfolgen, vorbehalten. 
 
§ 5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 
Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur 
zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig fest-
gestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur inso-
weit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem glei-
chen Vertragsverhältnis beruht. 
 
§ 6 Lieferzeit 
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit 
setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfül-
lung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die 
Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbe-
halten. 
(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder 
verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, 
so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehen-
den Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwen-
dungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende An-
sprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende 
Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Ver-
schlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf 
den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder 
Schuldnerverzug geraten ist. 
(3) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des 
Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben 
unberührt. 
(4) Die Vereinbarung von Liefer- bzw. Montageter-
minen und –fristen bedarf der Schriftform. Eine 
Liefer- sowie Montagefrist beginnt erst mit Eingang 
sämtlicher vom Besteller hereinzugebender Unter-
lagen wie Spezifikationen, Zeichnungen, Genehmi-
gungen, Zeichnungsfreigaben etc. Eine Verschie-
bung des Termins der Auftragsklarstellung (Freiga-
be der Werkzeichnung) verlängert sämtliche Folge-
termine entsprechend. 
 
§ 7 Gefahrübergang bei Versendung 
Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen 
versandt, so geht mit der Absendung an den Bestel-
ler, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die 
Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälli-
gen Verschlechterung der Ware auf den Besteller 
über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versen-
dung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer 
die Frachtkosten trägt. 
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt  
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der geliefer-
ten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher 
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Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt 
auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn 
wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir 
sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, 
wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. 
(2) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigen-
tum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kauf-
sache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Dieb-
stahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend 
zum Neuwert zu versichern. Müssen Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der 
Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszu-
führen. Solange das Eigentum noch nicht überge-
gangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte 
Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen 
Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der 
Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtli-
chen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu 
erstatten, haftet der Besteller für den uns entstan-
denen Ausfall.  
(3) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr 
berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus 
der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der 
Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns 
vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich 
Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhän-
gig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verar-
beitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller 
bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forde-
rung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir 
werden jedoch die Forderung nicht einziehen, so-
lange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht 
in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist 
oder Zahlungseinstellung vorliegt.  
(4) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der 
Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets Namens 
und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das 
Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache 
an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsa-
che mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenstän-
den verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven 
Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbei-
teten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern 
die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die 
Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen 
ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteil-
mäßig Miteigentum überträgt und das so entstande-
ne Alleineigentum oder Miteigentum für uns ver-
wahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen 
den Besteller tritt der Besteller auch solche Forde-
rungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der 
Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen 
Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung 
schon jetzt an. 
(5) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Si-
cherheiten auf Verlangen des Bestellers frei-
zugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forde-
rungen um mehr als 20 % übersteigt. 
 
§ 9 Montage 

(1) Der Besteller ist dafür verantwortlich, dass die 
Montage ohne Behinderung durch Dritte und ohne 
Unterbrechungen durchgeführt werden kann. Er ist 
weiterhin dafür verantwortlich, dass die Beschi-
ckung des Montageortes gewährleistet ist. Dies 
betreffend des Maßes der Durchgänge und Türen 
etc.  
(2) Der Besteller hat für die Zwischenlagerung ent-
sprechende Innenräume zur Verfügung zu stellen. 
Die Festlegung von Lagerflächen und Räumen 
erfolgt in Abstimmung mit dem Montageablauf, der 
Anlieferungsmenge und dem Anlieferungsrhythmus. 
Der Besteller ist dafür verantwortlich, dass die kli-
matischen Bedingungen der Lagerflächen und 
Räume keine schädliche Einwirkung auf Elemente 
und Zubehörteile haben. 
(3) Der Besteller hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
Einbauräume ausreichend beleuchtet, gleichmäßig 
geheizt und gesäubert sind. 
(4) Darüber hinaus hat der Besteller dafür Sorge zu 
tragen, dass der für die Montage benötigte Bau-
strom rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung 
steht. 
 
§ 10 Maße 
(1) Der Besteller ist dafür verantwortlich, dass die 
Einbauräume hinsichtlich der Ebenheitstoleranzen 
den DIN-Bestimmungen 18201 sowie 18202 betref-
fend der geometrischen Eigenschaften entsprechen. 
Sollte dies nicht der Fall sein, liegt das Risiko für 
etwaige Mehrkosten beim Besteller. 
(2) Wird bei der Auftragserteilung von Seiten des 
Bestellers ein Aufmaß beigefügt, sind die Angebots-
zeichnungen hinsichtlich der Baumaße verbindlich.  
 
§ 11 Angrenzende Bauteile 
(1) Angrenzende Bauteile müssen betreffend Ges-
talt, Lage, Struktur, Festigkeit und der bauphysikali-
schen Eigenschaften so beschaffen sein, dass sie 
einen ordnungsgemäßen Anschluss an das Gewerk 
der Firma TILLMANN RAUMSYSTEME GMBH 
gewährleisten und die bauphysikalischen Werte, 
welche zwischen den Parteien gesondert vereinbart 
sind, ermöglichen. Auflage- und Anschlussflächen 
müssen die Anforderungen der Verbindungskon-
struktion und des Verbindungsmittels erfüllen. Sie 
müssen eben, ohne Struktur, Risse oder Ähnliches 
sein.  
(2) Die Festigkeitseigenschaft des Materials müssen 
die Aufnahme und die Funktionstüchtigkeit der Be-
festigungsmittel langfristig gewährleisten. Dauernde 
Wechselbeanspruchungen durch die Nutzung des 
Gebäudes und der Räume sind zu berücksichtigen.  
(3) Maßabweichungen der angrenzenden Bauteile 
müssen, soweit sie bei ordnungsgemäßer Bauaus-
führung unvermeidbar sind und die nachfolgenden 
Ausgleichsmöglichkeiten der Innenwände nicht 
überschreiten, aufgenommen werden. Für den 
Maßausgleich werden die Anforderungen der DIN 
18202 Tabelle 3 vereinbart.  
(4) Lageabweichungen und Gestaltungsabweichun-
gen innerhalb dieser Anforderung gehen zu Lasten 
des Bestellers und berechtigen die Firma TILL-
MANN RAUMSYSTEME GMBH zu Nachforderun-
gen.  
(5) Alle vereinbarten oder angebotenen Schall-
dämmwerte beziehen sich auf die jeweils neueste 
Fassung der DIN 4109. Die Anforderungen, ausge-
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drückt in Dezibel (dB), beziehen sich auf das bewer-
tete Bauschalldämm-Maß, gemessen im Labor. 
Abweichungen dieser zertifizierten Laborwerte, die 
im eingebauten Zustand durch die Gegebenheiten 
der Räumlichkeiten sowie der angrenzenden Bau-
teile (Materialbeschaffenheit, sonstige An-, Ein- und 
Umbauten usw.) herrühren, sind von der Firma 
TILLMANN RAUMSYSTEME GMBH nicht zu vertre-
ten. Sofern der Besteller Nachmessungen wünscht, 
ob die angrenzenden Bauteile Einfluss auf die an-
gebotenen Schalldämmwerte haben, sind diese 
Messungen vom Besteller zu vergüten. Die entspre-
chende Prüfungspflicht obliegt gleichfalls dem Be-
steller.  
 
§ 12 Abnahme  
Im Falle der Beauftragung mit Werkleistungen er-
folgt beim Montageende eine förmliche Abnahme 
gemäß § 12 VOB/B.  
 
§ 13 Gewährleistung und Mängelrüge sowie 
Rückgriff/Herstellerregress 
(1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen 
voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB ge-
schuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenhei-
ten ordnungsgemäß nachgekommen ist.  
(2) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach 
erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware 
bei unserem Besteller. Vorstehende Bestimmungen 
gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 
Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 
479 Absatz 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a 
Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwin-
gend vorschreibt. Vor etwaiger Rücksendung der 
Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. 
(3) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die 
gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits 
zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so 
werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter 
Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder 
Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur 
Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu 
geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehen-
der Regelung ohne Einschränkung unberührt. 
(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Bestel-
ler – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprü-
che – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung 
mindern. 
(5) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur uner-
heblicher Abweichung von der vereinbarten Be-
schaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung 
der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder 
Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahr-
übergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger 
Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, unge-
eigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, 
ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonde-
rer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Ver-
trag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller 
oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten 
oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für 
diese und die daraus entstehenden Folgen eben-
falls keine Mängelansprüche.  
(6) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck 
der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Mate-
rialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Auf-
wendungen sich erhöhen, weil die von uns geliefer-

te Ware nachträglich an einen anderen Ort als die 
Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, 
es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem be-
stimmungsgemäßen Gebrauch. (7) Rückgriffsan-
sprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur 
insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer 
keine über die gesetzlich zwingenden Mängelan-
sprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen 
hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des 
Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 
entsprechend. 
(8) Im Falle des arglistigen Verschweigens eines 
Mangels oder im Falle der Übernahme einer Garan-
tie für die Beschaffenheit der Ware zum Zeitpunkt 
des Gefahrübergangs im Sinne von § 444 BGB 
richten sich die Rechte des Bestellers ausschließ-
lich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
§ 14 Sonstiges 
(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbezie-
hungen der Parteien unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts (CISG). 
(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand 
und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftrags-
bestätigung nichts anderes ergibt. 
(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages 
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für Ände-
rungen dieser Schriftformklausel. Mündliche Ne-
benabreden wurden nicht getroffen. 
(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertra-
ges unwirksam sein oder werden oder eine Lücke 
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen 
hiervon unberührt. 


